
TOP 4. Halsbrücke, den 09.05.2023

Grundsatzbeschluss zur unentgeltlichen Übernahme von Abwasseranlagen

Vorlage an: Verwaltungsrat - nicht öffentlich -

Verbandsversammlung - öffentlich -x

Beratungsfolge:

Verwaltungsrat am 16.05.2023 - nicht öffentlich -

Verbandsversammlung am 06.06.2023 - öffentlich -

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt als Grundsatzbeschluss im Falle der Errichtung von
Abwasseranlagen durch eine Mitgliedsgemeinde und anschließenden Vermögensübergang
an den Verband, dass die Regelungen der Sacheinlage gemäß Notiz von B & P vom 27.02.2020
grundsätzlich Anwendung finden sollen. Weiter soll in jeden Fall vor Beginn der Maßnahme
ein Erschließungs- und Übernahmevertrag durch den Verwaltungsrat beschlossen werden, in
welchem u. a. technische Beschaffenheiten und Lage der abwassertechnischen Einrichtungen,
Schnittstellen zu privaten und bereits vorhandenen Anlagen, Verantwortlichkeiten für
etwaige Dienstbarkeiten sowie wasserrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen,
Vermessung nach Vermessungsvorschrift des AZV durch Mitgliedsgemeinde, Regelung über
alle benötigten Unterlagen zur Abnahme und bilanziellen Abbildung, Abnahmeregelung mit
Gewährleistungsfristen und etwaigen Gewährleistungsabtretungen, vertraglich fixiert
werden.

Stimmergebnis: Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltungen:

Begründung:

Die Verbandsmitglieder haben dem AZV Muldental die Aufgabe der Abwasserbeseitigung
gem. 8 50 Abs. 1 SächsWG übertragen. Damit ist der AZV Abwasserbeseitigungspflichtiger und
insbesondere für die Errichtung von Abwasseranlagen (abwasserseitige Erschließung)
zuständig und nicht mehr die Verbandsmitglieder.

Das Sächsische Staatsministerium des Innern (SMI) hat in seinem Erlass vom 21. November
2014 sehr enge, kumulative Voraussetzungen vorgegeben, unter denen ein Verbandsmitglied
eines Zweckverbandes ausnahmsweise - zur Vermeidung von unzumutbaren Nachteilen -
eine Erschließung selbst vornehmen kann.

Alle Träger öffentlichen Belange, insbesondere die Rechtsaufsichtsbehörden wissen, dass der
AZV nicht alle von den Verbandsmitgliedern gewünschten Erschließungsmaßnahmen
realisieren kann und somit die Erschließungen von den Verbandsmitgliedern - unzuständiger
Weise - selbst vorgenommen werden. Würde man diese Praxis unterbinden, würden vielfach
Erschließungsmaßnahmen nicht mehr realisiert.
Als Handlungsalternative empfiehlt die Landesdirektion einen Grundsatzbeschluss durch die
Verbandsversammlung herbeizuführen. Damit verbleibt zwar das unzuständige Agieren der
Verbandsmitglieder, würde aber in eine für alle Mitglieder gleichgelagerte Bahnen gelenkt.
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Soweit die Verbandsversammlung den empfohlenen Grundsatzbeschluss gefasst hat, vertritt
die Landesdirektion die Auffassung, dass die Erschließungs- und Übernahmeverträge
Geschäfte der laufenden Verwaltung darstellen, jedenfalls dann, wenn sie sich im Rahmen
der beschlossenen Grundsätze des Grundsatzbeschlusses bewegen.

Die Verbandsverwaltung empfiehlt daher in v. g. Fällen grundsätzlich einen öffentlich-
rechtlichen Erschließungs- und Übernahmevertrag zwischen Mitgliedskommune undAZV vor
Beginn der Maßnahme abzuschließen. Der Vermögensübergang im Rahmen der Sacheinlage
erfolgt nach der Notiz von B & P vom 27.02.2020 (siehe Anlage). Im Vertrag selbst sollen
neben dem Vermögensübergang mindestens folgende Punkte geregelt werden:

- technische Beschaffenheiten und Lage der abwassertechnischen Einrichtungen
- Schnittstellen zu privaten und bereits vorhandenen Anlagen
- Verantwortlichkeiten für etwaige Dienstbarkeiten sowie wasserrechtliche Erlaubnisse

und Genehmigungen
- Vermessung nach Vermessungsvorschrift des AZV durch Mitgliedsgemeinde
- Regelung über alle benötigten Unterlagen zur Abnahme und bilanziellen Abbildung
- Abnahmeregelung mit Gewährleistungsfristen und etwaigen Gewährleistungs-

abtretungen

Dieser Erschließungs- und Übernahmevertrag soll jedoch in jeden Fall Gegenstand eines
Verwaltungsratsbeschlusses sein. Beim Ausscheiden einer Mitgliedsgemeinde oder der
Auflösung des Verbandes sind die Regelung des 5 15 und 5 16 der Verbandssatzung bezüglich
der Sacheinlagen anzuwenden.

Anlage
Notiz/Stellungnahme B & P vom 27.02.2020
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Persönlich/Vertraulich

Abwasserzweckverband
"Muldental" - Freiberger Mulde M 64693
Herrn Schwarz Frau Oberhauser
Bahnhofstraße 2 0351/46 52 - 455
09633 Halsbrücke 27. Februar 2020/TE

BaP

Übergabe von Entwässerungsanlagen durch Ihre Mitgliedsgemeinden
Unsere Besprechung vom 6. Dezember 2019

Sehr geehrter Herr Schwarz,

wir kommen zurück auf den vorangegangenen Schriftverkehr in der 0. g. Angelegenheit sowie unsere
mit Vertretern der Mitgliedsgemeinden Großschirma, Halsbrücke und Bobritzsch-Hilbersdorf geführte
Besprechung in Ihrem Hause vom 6. Dezember 2019. Gerne kommen wir Ihrer Bitte nach, die Ergeb-
nisse unserer Erörterung und unsere diesbezüglichen Handlungsempfehlungen schriftlich zusammen
zu fassen:

1. Sachverhalt

Sie haben aktuell darüber zu befinden, wie die Errichtung von Entwässerungsanlagen durch Mit-

gliedsgemeinden im Zuge von deren Baumaßnahmen z. B. zur Erschließung von Wohn- oder
Gewerbegebieten, und die sich daran anschließende Übergabe an den Abwasserzweckverband
rechtskonform, bilanziell und steuerlich zu handhaben sind. Aktuell sind die vertraglichen Grundlagen
für die Errichtung von Entwässerungsanlagen durch die Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf in der
Pfarrgasse sowie durch die Stadt Großschirma in der Forsthofstraße zu erarbeiten. Hierzu hatten wir
bereits mit der E-Mail vom 23. Oktober 2019 wie folgt ausgeführt:

„Entsprechend dem Schreiben des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren vom 09. April 2018
soll der Regelfall der Errichtung von Entwässerungsanlagen darin bestehen, „dass die Mitgliedsge-
meinde mit dem Zweckverband einen Werkverlrag oder Finanzierungsvertrag schließt, aufgrund
dessen die Errichtung der Erschließungsanlagen durch die Mitgliedsgemeinde stattfindet. Unabhängig
davon ist die Mitgliedsgemeinde jedoch ... durch Zahlung der Errichtungskosten so zu stellen, wie sie
stehen würde, wenn nicht sie, sondern der Zweckverband die Investitionen vorgenommen hätte. Dies
ist der Interessensausgleich, der dem Tatbestandsmerkmal „voller Wert" in $ 90 Abs. 1 SächsGemO
zugrunde liegt.
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Bipl.-Betriebswirtin (BA) Birgit Heinze (ppa ) Steuerberaterin kanzlei@steuerberatung-sachsen de
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Dipl.-Kauffrau Stephanie Oberhauser

Fachberaterin Gesundheitswesen (IBG/HS Bremerhaven)
Dipl -Betriebswirtin (BA) Kati Hauptmann



D BaP
Seite 2 Steuerberatung

Wenn nun kein Ausgleich durch Zahlung der nicht durch Investitionszuschüsse gedeckten Errich-
lungskosten erfolgt, kann dennoch eine Veräußerung zum vollen Wert gegeben sein, wenn der
Vermögensgegenstand zum Buchwert in den Zweckverband eingebracht wird, und anstelle einer
Zahlung die Zuführung als Sacheinlage behandelt wird, indem entweder das Stammkapital zugunsten
der Mitgliedschaftsrechte der einbringenden Gemeinde oder aber eine Zuführung zur Kapitalrücklage
erfolgt. Unseres Erachtens kann dies, auch wenn dies nicht unmittelbar aus dem genannten Schrei-
ben hervorgeht, dadurch erfolgen, dass für die einbringende Gemeinde ein separates Konto innerhalb
der Kapitalrücklage geführt wird und auf diese Art und Weise sichergestellt wird, dass die Sacheinlage
dauerhaft dem Anteilswert der übertragenden Gemeinde zugerechnet bleibt. Dies führt dann dazu,
dass auf Seiten der Mitgliedsgemeinde ein Aktivtausch zwischen Sachanlagevermögen und Finanzan-
lagevermögen zu verzeichnen ist, der erfolgsneutral ist. Auf Ebene der Mitgliedsgemeinde kommt es
dann zu einer Gewinnrealisierung, wenn infolge der Erschließung von Grundstücken höhere Kaufprei-
se bei deren Verkauf erzielt werden. Dies wäre jedoch auch so, wenn die Errichtung der
Entwässerungsanlagen unmittelbar durch den Zweckverband erfolgen würde.

Für den Zweckverband ist jedoch sicher zu stellen, dass diese Verfahrensweise für alle Mitgliedsge-
meinden gleichermaßen verfolgt wird, um die Gleichbehandlung sicher zu stellen. Außerdem ist mit
Blick auf den Erschließungs- und Übernahmevertrag sicher zu stellen, dass die Gemeinde verpflichtet
ist, dem Zweckverband die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten und die hierfür
empfangenen Investitionszuschüsse mitzuteilen. Wir empfehlen, dass der Zweckverband sodann in
Anwendung der Bruttomethode die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert, die
durch die Mitgliedsgemeinde empfangenen Investilionszuschüsse als Sonderposten passiviert und
diesen über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögens auflöst. Der Differenzbetrag zwischen
AHK des Vermögensgegenstands und dem Sonderposten (Eigenmittel der Gemeinde) wird wie oben
dargestellt dem Konto derMitgliedsgemeinde in der Kapitalrücklage zugeführt.

Dieser Weg stellt sicher, dass die erforderliche Transparenz im Rechnungswesen hergestellt wird, um
auch die satzungsgemäß zu berechnenden Straßenentwässerungsanteile ermitteln zu können. ...."

im Rahmen unserer Besprechung vom 6. Dezember 2019 haben Sie darüber hinaus ausgeführt, dass
eine zahlungswirksame Belastung der die Anlagen übergebenden Mitgliedskommunen mit investiven
Straßenentwässerungsanteilen nicht stattfinden soll.

In unserer Besprechung vom 6. Dezember 2019 wurden folgende Aspekte erörtert bzw. Hinweise
gegeben:

2. Grundsätzliche Hinweise
2.1. Vorbemerkung

Die Mitgliedskommunen haben nach $ 73 Absatz 2 SächGemO die zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlichen Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, aus selbst zu bestimmenden Entgelten für
die von ihr erbrachten Leistungen, im Übrigen aus Steuern zu beschaffen. Das Entgelt ergibt sich
durch die unter 1. skizzierte Vorgehensweise durch eine Erhöhung des Anteils am Kapital des Zweck-
verbands.

Da es durch die skizzierte Vorgehensweise und die Führung von Konten der jeweiligen Mitgliedsge-
meinden in der Kapitalrücklage letztlich zu einer Änderung des Aufteilungsmaßstabes im Falle einer
Auseinandersetzung kommt und Mitgliedschaftsrechte berührt werden, haben wir die Empfehlung
ausgesprochen, dass das Erfordernis einer Änderung bzw. Anpassung der Verbandssatzung über-
prüft wird und auch die Rechtsaufsicht frühzeitig in den Prozess mit der Bitte um Ihre Einschätzung
einbezogen wird.
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Inzwischen haben Sie den Entwurf unserer Stellungnahme mit Arbeitsstand vom 17. Januar 2020 an
die Landesdirektion Sachsen weitergeleitet, die ihrerseits mit Email vom 7. Februar 2020 angezeigt
hat, dass zur skizzierten grundsätzfichen Verfahrensweise keine Einwände oder Bedenken bestehen
und eine Anpassung der Verbandssatzung sachlogisch erscheint.

2.2. Hinweise zur Verbandssatzung

Die nachfolgenden Hinweise geben wir ausdrücklich vorbehaltlich einer juristischen Überprüfung und
bitten, diese lediglich als erste Empfehlungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu verstehen. Wir
empfehlen, juristische Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Zunächst stellt sich die Frage, ob es für den Abschluss von Vereinbarungen zwischen dem AZV und
der Mitgliedsgemeinde zur Übertragung der Anlagen einer Regelung in der Verbandssatzung bedarf.
In der Verbandssatzung des AZV heißt es:

„S$ 3 Anlagen des Verbandes
(1) Bezogen auf das Verbandsgebiet übernimmt der Verband alle Anlagen der Abwasserbeseiti-

gung seiner Verbandsmitglieder. Die Straßeneinläufe und deren Anbindungen sind keine
Abwasseranlagen des Verbandes. Sie dienen der Aufgabe der Straßenentwässerung. Errich-
tung und Unterhaltung dieser Anlagen erfolgen in ausschließlicher Verantwortung und auf
Kosten des jeweiligen Straßenbaulastträgers.

(2) Eine Vermögensauseinandersetzung findet durch gesonderte Vereinbarung statt. Wenn und
soweit Grundstücke übertragen werden, erfolgt dies durch gesonderten Vertrag. Alte Abwas-
serrechte (Nutzungsgenehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Befugnisse) der
Verbandsmitglieder gehen, im Rahmen seiner Aufgabenbefugnis, auf den Verband über. Der
Verband kann Anlagen Dritter, die der öffentlichen Abwasserbeseitigung dienen, übernehmen,
käuflich erwerben, pachten oder auf sonstiger vertraglicher Basis betreiben.

8)

$ 4 Pflichten der Mitglieder, Zusammenarbeit
(1) Die Verbandsmitglieder unterstützen nachhaltig und aktiv den Verband bei der Erlangung jed-

weder Rechtspositionen, welche zur sicheren und steten Aufgabenerfüllung des Verbandes
notwendig sind. Hierzu gehört insbesondere die Übertragung alter Abwasserrechte wie Nut-
zungsgenehmigungen, Erlaubnisse, Baubewilligungen, Wege- und Leitungsrechte,
Gestattungen, Befugnisse und sonstige Rechte, soweit sie nicht kraft Gesetzes bereits auf
den Verband übergegangen sind.

(2) Die Verbandsmitglieder räumen dem Verband das Recht ein, die sich im Verbandsgebiet in
ihrem Eigentum stehenden oder ihrer Verfügung unterliegenden öffentlichen Straßen gemäß $
2 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. 9. 93), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2016 (SächsGVBi. S. 78), in der je-
weils geltenden Fassung, zur Errichtung und zum Betrieb von Abwasseranlagen unentgeltlich
zu nutzen.

(3) Sonstige, nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmete, im Eigentum der Mitglieder stehende
oder ihrer Verfügung unterliegende Grundstücke haben die Mitglieder dem Zweckverband für
die Errichtung und den Betrieb dieser Anlagen ebenfalls kostenlos zur Verfügung zu stellen,
soweit die Nutzung des Grundstückes nicht nennenswert beeinträchtigt wird. Die Mitglieder
haben die Benutzungsrechte des Verbandes an öffentlichen Straßen und sonstigen Grundstü-
cken auch bei einem Eigentumswechsel durch Eintragung einer Grunddienstbarkeit vor dem
beabsichtigten Eigentumswechsel oder im notariell beglaubigten Vertrag über den Eigen-
tumswechsel sicherzustellen. Über die beabsichtigten Eigentumswechsel bzw. den Inhalt des
Notarvertrages hinsichtlich der Leitungsrechte ist der Verband unverzüglich zu informieren.
Die Kosten für die Eintragung der Grunddienstbarkeit übernimmt der Verband.
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(4) Die Mitglieder haben den Verband zum frühestmöglichen Zeitpunkt über geplante Baumaß-
nahmen, insbesondere von Straßen oder Versorgungsleitungen zu unterrichten, die sich auf
Verbandsanlagen auswirken könnten. Erfordern Maßnahmen eines Mitglieds eine Änderung
von bestehenden Verbandsanlagen, trägt das Mitglied die Kosten für die notwendige Ände-
rung. Soweit die Maßnahme auch im Interesse des Verbandes liegt, trägt dieser einen
angemessenen Kostenanteil.

(5) Die Verbandsmitglieder haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür Sorge zu tragen, dass
nur solches Abwasser in Anlagen des Verbandes eingeleitet wird, dass den jeweiligen Anfor-
derungen der vom Verband erlassenen Abwassersatzung für das Einleiten in öffentliche
Abwasserbeseitigungsanlagen entspricht. Insbesondere sollen sie dem Verband Informatio-
nen zur Kenntnis bringen, die der Verhütung bzw. Abwendung von Schäden und der
Verhinderung von Funktionsbeeinträchtigungen der Verbandsanlagen dienen."

Empfehlung: Unseres Erachtens wäre eine Regelung dahingehend aufzunehmen, dass die Kosten-
beteiligung des AZV in konkret zu benennenden Fällen dadurch erfolgt, dass eine Erhöhung der
Mitgliedschaftsrechte des übertragenden Mitglieds durch Gutschrift auf dem nach $ 10 Abs. 2 (neu
aufzunehmen) zu führenden Kapitalkonto des Mitglieds erfolgt.

Außerdem stellt sich die Frage nach der Zuständigkeit über den Abschluss des Erschließungs- und
Übernahmevertrags für die Baumaßnahme. Die Verbandssatzung regelt:

„$ 7 Verwaltungsrat
(2) .... Der Verwaltungsrat entscheidet über:

1. die grundsätzliche Beschlussfassung zum Bau der Verbandsanlagen (einschließlich Pla-
nung, Grunderwerb und Finanzierung) sowie über sonstige Maßnahmen, die sich erheblich
auf den Finanzbedarf des Verbandes auswirken, ..."

Empfehlung: Unseres Erachtens sollte geprüft werden, ob der Abschluss des Erschließungs- und
Übernahmevertrags explizit in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats aufgenommen werden
sollte.

Es stellt sich weiterhin die Frage, wie die Erhöhung der Mitgliedschaftsrechte ihren Niederschlag im
Rechnungswesen des AZV findet. In der Verbandssatzung heißt es:

„S 10 Wirtschaftsführung
Für die Wirtschaftsführung, das Rechnungswesen und die Jahresabschlussprüfung des Ver-
bandes finden entsprechend $ 58 Abs. 2 SächsKomZG, in der jeweils geltenden Fassung, die
für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften Anwendung, mit der Maßgabe, dass an die Stelle der
Gemeinde der Verband, an die Stelle des Gemeinderates die Verbandsversammlung, an die
Stelle der Betriebssatzung die Verbandssatzung, an die Stelle des Betriebsausschusses der
Verwaltungsrat sowie an die Stelle des Bürgermeisters und an die Stelle der Betriebsleitung
der Verbandsvorsitzende tritt. Das Wirtschaftsjahr des Zweckverbandes ist das Kalenderjahr."

Empfehlung: Wir regen an, dass $ 10 um einen zweiten Absatz ergänzt wird, der regelt, dass im Fall
einer Übertragung von Entwässerungsanlagen gegen Erhöhung der Mitgliedschaftsrechte die Eigen-
mittel der Gemeinde als Differenzbetrag zwischen den AHK des übertragenen Vermögens-
gegenstands und den von der Gemeinde empfangenen lavestitionszuschüssen sowie etwaigen vom
AZV getragenen AHK (im beschriebenen Sachverhalt der verrechnete investive Straßenentwässe-
rungsanteil) einem separat zu führenden Konto der Mitgliedsgemeinde innerhalb der Kapitalrücklage
zugeführt werden und die Entwicklung dieser Kapitalkonten im Anhang auszuweisen ist.

Außerdem ist die Frage zu klären, wie konkret das Auseinandersetzungsguthaben im Fall einer
Auflösung des Verbands, aber auch im Fall des Ausscheidens eines Mitglieds unter Berücksichtigung
der Kapitalkonten zu ermitteln ist. Hierzu regelt die Verbandssatzung:
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„8 15 Auflösung des Verbandes
(1) Der Verband kann aus Gründen des öffentlichen Wohls mit Genehmigung der Rechtsauf-

sichtsbehörde aufgelöst werden. Der Verband besteht nach seiner Auflösung fort, solange es
die Abwicklung erfordert.

(2) Die Auflösung des Verbandes kann die Verbandsversammlung nur mit einer Mehrheit von
mindestens drei Vierteln der Stimmen aller Vertreter in der Verbandsversammlung beschlie-
Ren.

(3) Die Verbandsmitglieder haften für die Verbindlichkeiten des Verbandes als Gesamtschuldner.
Im Innenverhältnis werden die verbleibenden Verbindlichkeiten und noch vorhandenes Ver-
bandsvermögen nach dem Verhältnis der Anzahl der Stimmen nach $ 6 Abs. 5 zum Zeitpunkt
der Auflösung, an die Verbandsmitglieder aufgeteilt. Im gleichen Verhältnis sind die Bediens-
teten von den Verbandsmitgliedern zu übernehmen.

(4) Die Abwicklung ist Aufgabe des Verbandsvorsitzenden.

$ 16 Neuaufnahme und Ausscheiden von Mitgliedern
(1) Dem Verband können weitere Städte und Gemeinden beitreten. Über die Aufnahme weiterer

Mitglieder in den Verband entscheidet die Verbandsversammlung mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln der Stimmen. Die Bedingungen des Beitritts zum Verband werden zuvor zwischen ihm
und dem beitretenden Mitglied schriftlich vereinbart.

(2) Will ein Mitglied aus dem Verband ausscheiden, so hat es dies schriftlich unter Einhaltung
einer Frist von mindestens einem Jahr zu beantragen. Das Ausscheiden kann nur zum Ende
eines Kalenderjahres erfolgen. Über den Antrag entscheidet die Verbandsversammlung mit
einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen, zugleich unter schriftlicher Vereinbarung der
Bedingungen des Ausscheidens (Auseinandersetzungsvereinbarung).

(3) Ein ausscheidendes Mitglied haftet dem Verband gegenüber für alle bis zu seinem Ausschei-
den entstandenen Verbindlichkeiten des Verbandes entsprechend der Stimmenanteile nach 5
6 Abs. 5 zum Zeitpunkt des Ausscheidens.

(4) Das ausscheidende Mitglied hat das Recht, die auf seinem Gebiet gelegenen örtlichen Anla-
gen, Einrichtungen und Grundstücke, die der Verband zur Erfüllung seiner Aufgaben nicht
braucht, zum Zeitwert zu übernehmen. Dabei sind dem ausscheidenden Mitglied Vermögens-
gegenstände nach Satz 1, die der Verband unentgeltlich erhalten hat, Investitionszuschüsse,
sowie der Zeitwert der von den Anschlussnehmern geleisteten Hausanschlusskosten unent-
geltlich zu übertragen. Noch nicht verwendete Zuschüsse des Freistaates Sachsen oder aus
anderen öffentlichen Kassen sind mit Zustimmung des Zuwendungsgebers zu übertragen."

Empfehlung: Wir regen an, 5 15 Abs. 3 dahingehend zu modifizieren, dass es heißt „Im Innenver-
hältnis wird der Saldo zwischen noch vorhandenem Verbandsvermögen und verbleibenden
Verbindlichkeiten vorab zur Auskehr der Kapitalkonten nach $ 10 Abs. 2 verwendet. Ein darüber
hinaus verbleibendes Vermögen wird nach dem Verhältnis der Anzahl der Stimmen nach $ 6 Abs. 5
zum Zeitpunkt der Auflösung an die Verbandsmitglieder aufgeteilt. Sollte der Saldo zwischen noch
vorhandenem Verbandsvermögen und verbleibenden Verbindlichkeiten zur Auskehr der Kapitalkonten
nicht ausreichen oder negativ sein, gelten die Kapitalkonten für Zwecke der Berechnung als weitere
Verbindlichkeiten. Der sich ergebende Überhang an Verbindlichkeiten (einschließlich der Kapitalkon-
ten) ist durch die Verbandsmitglieder nach dem Verhältnis der Anzahl der Stimmen nach $ 6 Abs. 5
zum Zeitpunkt der Auflösung auszugleichen. Die Verbandsmitglieder haften für die Verbindlichkeiten
des Verbandes als Gesamtschuldner. Nach dem Verhältnis der Anzahl der Stimmen nach $ 6 Abs. 5
zum Zeitpunkt der Auflösung sind die Bediensteten von den Verbandsmitgliedern zu übernehmen."

$ 16 bedarf unseres Erachtens keiner Änderung, da die Bedingungen des Ausscheidens in einer
Auseinandersetzungsvereinbarung geregelt werden sollen.
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2.3. Hinweise zu dem uns überlassenen Erschließungs- und Übernahmevertrag

Für den Abschluss der vorgesehenen Verträge zur Übertragung der Entwässerungsanlagen haben wir
empfohlen, dass jeweils entsprechende Beschlüsse des zuständigen Organs herbeigeführt werden,
bevor die entsprechenden Vereinbarungen ratifiziert werden.

Sie haben uns den Entwurf eines Vertrages „Erschließungs- und Übernahmevertrag" zum Wohngebiet
Forsthofstraße in Siebenlehn, 3. Bauabschnitt überlassen. Dieser Vertragsentwurf regelt aus unserer
Sicht nur unzureichend das Gewollte. Leistung und Gegenleistung müssten präzisiert werden, da
tatsächlich keine Unentgeltlichkeit vorliegt, sondern eine Lieferung von Entwässerungsanlagen mit
den Gegenleistungen Verrechnung der investiven Straßenentwässerungsanteile und Einräumung von
Mitgliedschaftsrechten durch Gutschrift auf dem Kapitalkonto. Außerdem ist sicher zu stellen, dass die
Mitgliedsgemeinde verpflichtet ist, dem Zweckverband die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstel
lungskosten und die hierfür empfangenen Investitionszuschüsse mitzuteilen und ggf. nachzuweisen.

Klarstellend sollte für beide Seiten eine Steuerklausel enthalten sein, die die Ergebnisse unter Punkt
4. berücksichtigt. Diese könnte lauten: „Sofern es sich - unter Berücksichtigung des neuen kommuna-
len Umsatzsteuerrechts - um eine umsatzsteuerpflichtige Lieferung handelt, erhöht sich das Entgelt
um die gesetzliche Umsatzsteuer. Jedoch ist in diesem Fall zu beachten, dass sich die Anschaffungs-
und Herstellungskosten der Mitgliedsgemeinde aufgrund der dann gegebenen Vorsteuerabzugsbe-
rechtigung um die in den Baukosten enthaltenen Vorsteuer reduzieren. Steuerliche Änderungen
aufgrund von Betriebsprüfungen durch die Finanzverwaltung sind zu berücksichtigen."

Außerdem sind die Gewährleistungsansprüche zu regeln. Die Stadt sollte ihre Gewährleistungsan-
sprüche gegen die Bauunternehmen an den AZV abtreten.

Gerne können wir Sie bei der konkreten Ausgestaltung in steuerlicher Hinsicht unterstützen; die
Vertragsausgestaltung sollte jedoch Ihrem Rechtsbeistand überlassen werden.

3. Bilanzielle Abbildung

An einem Beispiel wurde im Rahmen unserer Besprechung die bilanzielle Behandlung für die Mit-
gliedskommune einerseits und für den Abwasserzweckverband anderseits erörtert. Es ergibt sich
folgendes Schema:

Annahmen:
Herstellungskosten der Entwässerungsanlagen 100
Förderung auf Ebene der Mitgliedskommune 35
Forderung des AZV für investive Straßenentwässerungsanteile 20

Sofern die Mitgliedkommune nach Übertragung der Entwässerungsanlagen an den AZV die investiven
Straßenentwässerungsanteile tatsächlich nicht bezahlen soll, ergibt sich für den AZV folgende bilanzi-
elle Behandlung:

AZV

Aktiva Passiva

Sachanlagevermögen 100 Kapital Kommune 45
Ford. ggü. Kommune 20 Sopo Investitionszuschüsse 35

Verbindlichk. ggü. Kommune 20

Sopo STEA 20
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Dies bedeutet, dass unter wirtschaftlicher Betrachtungsweise der AZV infolge der „Nicht-Erhebung"
der investiven Straßenentwässerungsanteile den Übertragungsvorgang so zu behandeln hat, als
würde er in unserem Beispielsfall 20 Kaufpreis zu entrichten haben.

Infolge der sich aus $ 11 Abs. 2 Nr. 5 SächsKomZG in Verbindung mit $ 12 Abs. 2 der Verbandssat-
zung ergebenden Verpflichtung, investive Straßenentwässerungsanteile zu erheben, ist eine
entsprechende Forderung gegen die Kommune im Rechnungswesen zu erfassen. Die Verpflichtung
des AZV gegenüber der Kommune zur Zahlung der anteiligen Herstellungskosten schafft dann die
Möglichkeit, die Forderung auf investive Straßenentwässerungsanteile mit der Verbindlichkeit gegen-
über der Kommune auf Zahlung anteiliger Herstellungskosten der Entwässerungsanlagen zu
verrechnen. Im Ergebnis verbleiben beim AZV Entwässerungsanlagen mit Anschaffungskosten von
100, denen Sonderposten für die ursprüngliche Förderung von 35, für investive Straßenentwässe-
rungsanteile von 20 und ein innerhalb der Kapitalrücklage zu führendes Kapitalkonto für die
Mitgliedskommune von 45 gegenüberstehen. Ein Kapitalkonto von 65 (100 abzgl. 35 übernommener
Förderung) kommt nicht in Betracht, da der AZV letztlich 20 durch Verzicht auf seine Forderung auf
investive STEA und außerdem die Zuführung zum Kapitalkonto aufgewendet hat, um die Entwässe-
rungsanlagen übertragen zu bekommen.

Auf Ebene der Mitgliedskommune ergibt sich nach der Übertragung der Entwässerungsanlagen
folgendes bilanzielles Bild:

Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung:
Veräußerungserlös Entwässerungsanlage 65
Auflösung Sonderposten 35
Abgang Anschaffungskosten Vorratsvermögen -10

Kommune

Aktiva Passiva
Aktiver Sopo StEA 20 Sopo Investitionszuschüsse -35

45nachtr. AK Beteiligung (FAV)
Vorräte -100 Verb. investive StEA 20

20Forderung ggü. AZV

Sofern eine erfolgsneutrale Übertragung der Entwässerungsanlagen realisiert werden soll (diesbezüg-
lich existiert letztlich unter den unter 2. genannten Gründen kein Wahlrecht), muss sichergestellt sein,
dass die übertragende Kommune für den Fall der Auseinandersetzung des Zweckverbands einen
zusätzlichen Teil am Auseinandersetzungsguthaben erhält, der im Kapitalkonto unter den Kapitalrück-
lagen für die Kommune gesondert fortgeschrieben wird. Dies führt auf Ebene der Kommune
gleichzeitig dazu, dass nachträgliche Anschaffungskosten an der Mitgliedschaft unter dem Finanzan-
lagevermögen ausgewiesen werden und der Vorgang für beide Beteiligte sich zunächst erfolgsneutral
darstellt. Erst in der Folgezeit kommt es zu erfolgswirksamen Effekten durch

a) auf Ebene des AZV Abschreibung des Sachanlagevermögens und Auflösung des Sonder-
postens für Investitionszuschüsse und des Sonderpostens für investive STEA und

b) auf Ebene der Kommune durch Abschreibung des aktiven Sonderpostens STEA.

Die in der oben skizzierten Bilanz ausgewiesene Forderung gegenüber dem AZV kann mit der Ver-
bindlichkeit gegenüber dem AZV aus investiver StEA durch Aufrechnungserklärung (vorzugsweise
bereits im Vertrag geregelt) verrechnet werden.
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4. Steuerliche Behandlung
4.1. Steuerliche Behandlung der Mitgliedsgemeinde

Nach dem Gesetzeswortlaut gilt spätestens ab 1. Januar 2021 jede juristische Person öffentlichen
Rechts grundsätzlich als Unternehmer; der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2019
beschlossen, die Übergangsfrist auf der Grundlage der bereits abgegebenen Optionserklärungen bis
zum Ende des Jahres 2022 zu verlängern und die Bundesregierung gebeten, diese Entschließung in
eine Gesetzesinitiative aufzunehmen, mit der ihr Inkrafttreten rechtzeitig vor dem 1. Januar 2021
gewährleistet ist (Bundesrat Drucksache 492/19).

Während bis einschließlich 31. Dezember 2020 und möglicherweise bis 1. Januar 2023 die interkom-
munale Zusammenarbeit noch als sogenannte Beistandsleistung qualifiziert werden kann, die als
hoheitlich gilt und somit nicht zur umsatzsteuerlichen Steuerbarkeit führen kann, ist diese Ausnahme
voraussichtlich ab 1. Januar 2021 (ggf. 2 Jahre später) nicht mehr anzuwenden.

Das Bundesministerium der Finanzen hat mit Schreiben vom 14. November 2019 zu Anwendungsfra-
gen des $ 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG (interkommunale Zusammenarbeit) Stellung genommen.

Danach besteht eine Vermutung, dass keine größeren Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten privater
Dritter vorliegen, wenn die Voraussetzungen des $ 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG vorliegen. „Um eine unions-
rechtskonforme Anwendung des $ 2b UStG sicherzustellen, ist es jedoch erforderlich, auch dann,
wenn die Voraussetzungen des Regelbeispiels gegeben sind, in eine gesonderte Prüfung auf mögli-
che schädliche Wettbewerbsverzerrungen nach 5 2b Abs. 1 Satz 2 UStG einzutreten. Maßstab hierfür
sind die Ausführungen im BMF-Schreiben vom 16. Dezember 2016, Rz. 22 ff. Insbesondere ist zu
prüfen, ob private Unternehmer potentiell in der Lage sind, vergleichbare Leistungen wie die öffentli-
che Hand zu erbringen. Ergibt sich unter Anwendung dieser Maßstäbe, dass die Nichtbesteuerung
von Leistungen im Rahmen der Zusammenarbeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts
zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde, ist die Regelvermutung des $ 2b Abs. 3 Nr. 2
UStG als widerlegt anzusehen. Bei Leistungsvereinbarungen über verwaltungsunterstützende Hilfstä-
tigkeiten sind regelmäßig bereits die Voraussetzungen des $ 2b Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 Buchstabe b
UStG nicht gegeben (siehe Randziffer 49 f. des Bezugsschreibens). Sie erfüllen keine spezifisch
öffentlichen Interessen, da sie ohne weiteres auch von privaten Unternehmern erbracht werden
können. Im Rahmen der gesonderten Wettbewerbsprüfung nach & 2b Abs. 1 Satz 2 UStG scheiden
diese Leistungen auf jeden Fall aus der Nichtsteuerbarkeit aus. Hierzu zählen Verträge, die auf die
Gebäudereinigung, Grünpflegearbeiten, Neubau- und Sanierungsmaßnahmen an Straßen und
Gebäuden sowie auf unterstützende IT-Dienstleistungen beschränkt sind."

Dies bedeutet, dass die Mitgliedsgemeinde spätestens mit der zwingenden Anwendung des neuen
kommunalen Umsatzsteuerrechts mit der Lieferung von Entwässerungsanlagen eine steuerbare und
auch steuerpflichtige Lieferung ausführt.

Auch die mit $ 4 Nr. 29 UStG zum 1. Januar 2020 eingeführte Steuerbefreiung für Kostengemein-
schaften ändert hieran nichts, da diese nur für sonstige Leistungen, nicht jedoch für Lieferungen greift.

Dies hat zur Folge, dass die übergebende Mitgliedsgemeinde aus den Eingangsrechnungen, die ganz
oder teilweise zu umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen führen, ganz oder teilweise zum Vorsteuerabzug
berechtigt ist. Dann sind jedoch korrespondierend lediglich die Nettokosten zzgl. Umsatzsteuer an den
AZV zu berechnen. Dies hat jedoch möglicherweise auch Effekte auf die Beantragung von Fördermit-
teln!

Vor diesem Hintergrund schlagen wir vor, der konkreten Vereinbarung gerade in der Übergangszeit
zunächst eine steuerliche Einschätzung voran zu stellen und eine Steuerklausel in die Verträge
aufzunehmen, die sicherstellt, dass auch eine geänderte Einschätzung aufgrund des unklaren Zeit-
punkts der verpflichtenden Anwendung des neuen kommunalen Umsatzsteuerrechts keinen
Steuerschaden verursacht.



D BaP
Seite 9 Steuerberatung

Alternativ könnte auch der Frage nachgegangen werden, ob als Auftraggeber der Baumaßnahme
nicht von vornherein die Mitgliedskommune und der AZV (z.B. als Arbeitsgemeinschaft) auftreten
könnten, um diese Problematik zu umgehen. Diese Frage bedarf jedoch einer gesonderten Betrach-
tung.

4.2. Steuerliche Behandlung des AZV

Das umsatzsteuerliche Unternehmen der juristischen Person öffentlichen Rechts umfasst auch die
tauschähnlichen Umsätze, die als Gegenleistung (insb. die Erhöhung von Mitgliedschaftsrechten) für
eine Lieferung von Entwässerungsanlagen vereinbart werden.

Diese sind beim AZV grundsätzlich steuerbar. Jedoch greift die Umsatzsteuerbefreiung nach 5 4 Nr.
8f) UStG.

Sehr geehrter Herr Schwarz,

für Rückfragen bzw. zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise stehen wir Ihnen jederzeit gerne
zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

B&P
Wirtschafts- und

Steuerberatungsgesellschaft mbH

Stephanie Oberhauser
Wirtschaftsprüferin
Steuerberaterin


